
  
 

 

 
DAS PERSONALAMT INFORMIERT 
 
 

 
Coronavirus  – Anpassungen der Schutzkonzepte. 
 

Auf Grund den aktuellen Entwicklungen und steigenden Fallzahlen, setzt der Kanton 
Solothurn auf Anpassungen der Schutzkonzepte am Arbeitsplatz. 

Der Kanton Solothurn als Arbeitgeber setzt weiterhin auf den Einsatz der bestehenden 
Schutzkonzepte am Arbeitsplatz - wie die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, 
regelmässiges Lüften und Maskenpflicht innerhalb der Gebäude. Die Übersicht aller beschlossener 
Massnahmen finden Sie im So pin 21/14 vom 29. Juni 2021. 

 

Auf Grund der aktuellen Lage hat der Regierungsrat entschieden, dass  weitere 
Richtlinien zum Tragen kommen sollen:  

 Impfaufruf: 
Der Regierungsrat fordert Mitarbeitende auf, die noch nicht geimpft sind, sich möglichst 
rasch impfen zu lassen. 
 

 Homeoffice: 
Die Homeoffice-Option soll wieder verstärkt genutzt werden, um einerseits die Mobilität 
zu reduzieren. Andererseits sollen insbesondere Mehrbelegungen in Büros vermieden und 
Angehörige der Risikogruppe geschützt werden. Eine Homeoffice–Pflicht besteht dadurch 
nicht und der Entscheid, wie Homeoffice im Einklang mit den betrieblichen Erfordernissen 
eingesetzt wird, liegt bei den zuständigen Führungskräften. 
 

 Maskenpflicht: 
Zusätzlich zu der bestehenden Maskenpflicht innerhalb den Gebäuden, gilt eine 
Maskenpflicht in Gruppenbüros und in allen Sitzungen. Alternativ sollen wieder vermehrt 
Videokonferenzen in Betracht gezogen werden. 
 

 Repetitives  Testen: 
Die Empfehlung ist es, die angebotenen Möglichkeiten am Arbeitsplatz zum Testen 
wahrzunehmen. Dies empfiehlt sich insbesondere für Mitarbeitende, die nicht genesen 
und nicht geimpft sind. 
 

 Zertifikatspflicht Light in Cafeterien: 
Ab sofort gilt eine Zertifikatspflicht Light in den Cafeterien. Das Zertifikat Light können 
Sie in der Covid Cert App aktivieren. Weitere Informationen über das Zertifikat Light 
finden Sie auf der BAG-Webseite. 
Die Überprüfung erfolgt durch das Cafeteria-Personal. Personen ohne Zertifikat Light 
dürfen in den Cafeterien nicht mehr konsumieren, die take away - Option ist weiterhin 
für alle Mitarbeitenden möglich.  
Die Zertifikatspflicht Light in den Cafeterien gilt nicht für die kantonalen Schulen. 

 



  
 

 
 
Diese Richtlinien treten mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
Weiterführende Informationen finden Sie auch im Merkblatt «Personalrechtliches zum 
Coronavirus (FAQ; Stand: 26. Juni 2021)» unter diesem Link: 
 
https://intraso.rootso.org/fileadmin/intranet/stk/stk-
komm/Dokumente/170320_Personalrechtliches_zum_Coronavirus.pdf 
 
 
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: 

 

 

 das Personalamt bei personalrechtlichen Fragestellungen in Zusammenhang mit                     
Covid-19.  
 

 die Hausverantwortlichen mit Unterstützung des Hochbauamtes zu Fragen des 
Betriebes der Schutzkonzepte der Cafeterien in den Dienststellen sowie Fragen im 
Zusammenhang mit den repetitiven Tests. 

 

 die Amtsleitung mit Unterstützung des Hochbauamtes bei Fragen in Zusammenhang mit 
den Schutzkonzepten (Arbeitssicherheit) sowie bei Fragen rund um den Einsatz im 
Homeoffice. 

 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Personalamt 
 

 

So pin 21/23, 26. November 2021  
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